
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/25 98/15/0114
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §2 Abs1;

BewG 1955 §24 idF 1993/818;

BewG 1955 §30 Abs1;

Rechtssatz

Sogar mehrere an sich selbständige landwirtschaftliche Betriebe von Ehegatten können eine wirtschaftliche Einheit

bilden (Hinweis E 10.9.1998, 96/15/0088).
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